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RS Vwgh 1988/12/12 87/12/0023
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.12.1988

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

63/02 Gehaltsgesetz

Norm

B-VG Art7 Abs1;

GehG 1956 §54 Abs4;

Rechtssatz

Im Hinblick darauf, dass die Anwendbarkeit des § 54 Abs 5 GehG ausschließlich von der Entscheidung des

Abfertigungsberechtigten abhängt, bestehen keine rechtlichen Bedenken gegen die Kürzung der Abfertigung auf das in

dieser Bestimmung genannte Ausmaß der Abfertigung eines Vertragsbediensteten auch im Falle der bloßen

Wiederaufnahme in ein von vornherein befristetes Dienstverhältnis zum Bund.
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